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Schlichtungsausschuss nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg
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Beschluss
des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-

rechtsregelungsgesetz in der Sitzung am 8. Oktober 2008
betreffend Anstellungsgrundlage für die privatrechtlich angestellten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation Bethel Welzheim, 

Diakoniewerk Bethel e. V.
(VR # 1/2008)

1. Die Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Diakonischen Werk Württemberg hat folgenden Antrag betreffend Anstellungsgrundlage für die privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation Bethel Welzheim, Diakoniewerk Bethel e. V. gestellt:

„I.
Zusatzregelung Württemberg 39











- ZRW 39 -

Anstellungsgrundlage für die privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation Bethel Welzheim, Diakoniewerk Bethel e. V.

Inhalt, Abschluss und Beendigung der Arbeitsverträge der privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation Bethel Welzheim des Diakoniewerkes Bethel e. V. richten sich mindestens nach den Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen, die dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen sind, in der jeweils gültigen Fassung der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - (AVR-Württemberg).

Die dienstvertraglichen Rechte und Ansprüche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 1. Oktober 2007 im Dienstverhältnis der Diakoniestation Bethel Welzheim stehen, sind so zu behandeln, als ob die AVR-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung seit Beginn ihres Dienstverhältnisses in der Einrichtung gegolten hätte.

Darüber hinausgehende einzelvertragliche Ansprüche bzw. Ansprüche aus betrieblicher Übung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Rahmen des Besitzstandes weiter zu gewähren.

II.
Inkrafttreten:
1. Oktober 2007“

2. Es ergeht folgender Beschluss:

Die Antrag stellende Seite soll, wenn das VR # 1/2008 weitergeführt werden soll, innerhalb von sechs Wochen einen entsprechenden Antrag an den Schlichtungsausschuss nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz stellen.

Stuttgart, 8. Oktober 2008
Herbert Greß

Vorsitzender

